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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1963

Norm

FinStrG §17

FinStrG §19

Rechtssatz

Die nachträgliche Bezahlung der hinterzogenen Eingangsabgaben hat mit der Frage des Verfalls und des an dessen

Stelle tretenden Wertersatzes nichts zu tun und schließt bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen ein

Vorgehen des Gerichtes nach dem § 17 bzw § 19 FinStrG keineswegs aus.
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